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Gesamtgemeinde

Gedenkgottesdienst für Ehrenbürgerin  
Schwester Gebharda wird verschoben

Aufgrund der sich wieder stark zuspitzenden Pandemielage und 
eingedenk der allgemeinen Appelle, alle nicht unbedingt not-
wendigen sozialen Kontakte bis auf Weiteres auf das notwendi-
ge Minimum zu reduzieren, wird das für Sonntag, 25. 10. 2020, 
geplante Gedenken an die am 31. 5. 2020 verstorbene Seckacher 
Ehrenbürgerin Schwester Gebharda in das nächste Jahr verscho-
ben. Der reguläre Sonntagsgottesdienst der Pfarrgemeinde fin-
det um 10.30 Uhr aber wie geplant statt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 19. 10. 2020
So weit hat es kommen müssen: dritte Pandemiestufe ausge-
rufen – Inzidenzzahl im Neckar-Odenwald-Kreis über 50!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Trend war allen Mahnungen zum Trotz nicht mehr aufzuhalten, 
denn Feiern war offensichtlich wichtiger als Maß halten. U.a. eine 
Geburtstagsfeier in einem Gastronomiebetrieb nannte das Land-
ratsamt am vergangenen Wochenende als Ursache dafür, dass die 
Infektionszahlen im Neckar-Odenwald-Kreis in den zwei letzten 
Wochen sprunghaft in die Höhe gingen. Bereits am 17. 10. 2020 war 
die 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner 
annähernd erreicht. Deshalb muss jetzt bedauerlicherweise zu wei-
teren Sanktionen gegriffen werden. Bedauerlich insbesondere des-
halb, weil sich die Bevölkerung diese dramatische Entwicklung in 
Summe selbst zuzuschreiben hat. Alle Appelle haben offensichtlich 
nichts gefruchtet. Weil aber der Infektionsschutz ein vorrangiges 
Ziel ist und ein zweiter Lockdown sowie ein Kollaps des Gesund-
heitssystems unter allen Umständen vermieden werden muss, blieb 
jetzt kein anderer Ausweg, als mit Allgemeinverfügungen, Erlassen 
und Verordnungen erneut zahlreiche Ein- und Beschränkungen des 
öffentlichen Lebens anzuordnen.
Bereits am Freitag, 16. 10. 2020, hatte die Gemeinde Seckach hier-
zu eine Allgemeinverfügung noterlassen und auf ihrer Homepage 
bekannt gemacht. Bereits seit diesem Zeitpunkt war die Höchstteil-
nehmerzahl an privaten Feierlichkeiten in öffentlichen Räumen auf 
25 Personen und in privaten Räumen auf 15 Personen beschränkt. 
Außerdem wurde die höchstzulässige Teilnehmerzahl für öffentli-
che Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf 250 Personen 
festgesetzt. Darüber hinaus wurde empfohlen, alle nicht notwendi-
gen sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.
Hierbei ist es nur ein schwacher Trost, dass die Lage in anderen Tei-
len des Landes auch nicht besser ist. Bereits Mitte letzter Woche traf 
sich deshalb die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten al-
ler 16 Bundesländer, um den Maßnahmenrahmen abzustecken. Die 
vereinbarten Schritte dürften hinlänglich bekannt sein: neben den 
Teilnehmerbegrenzungen für öffentliche Veranstaltungen und pri-

vate Feiern zählen hierzu insbesondere eine Ausweitung der Mas-
kenpflicht, die Einführung einer Sperrstunde und weitere Redu-
zierungen der Kontakte im öffentlichen Raum. Nicht erforderliche 
innerdeutsche Reisen in und aus Gebieten mit hohen Infektionszah-
len sind zu vermeiden und ab dem 8. 11. 2020 sollen neue Regeln 
für Einreisen aus ausländischen Risikogebieten gelten: Reisende 
ohne triftigen Reisegrund müssen dann zehn Tage lang in Quaran-
täne, können sich aber ab dem fünften Tag frei testen lassen. Des 
Weiteren übernimmt der Bund die Kosten für regelmäßige Schnell-
tests von Patienten, Besuchern und Personal in Krankenhäusern so-
wie von Bewohnern, Besuchern und Beschäftigten in Pflege-, Senio-
ren- und Behinderteneinrichtungen.
Am Samstag, 17. 10. 2020, sah sich die Landesregierung dann an-
gesichts der hochdynamischen Entwicklung der Infektionszahlen 
dazu veranlasst, die dritte Pandemiestufe auszurufen. Bereits einen 
Tag später wurde die entsprechende Änderung der Corona-Verord-
nung verkündet, welche seit dem 19. 10. 2020 in Kraft ist. Im Einzel-
nen bedeutet dies u.a.:
–  eine landesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung in den dem Fußgängerverkehr gewidmeten Bereichen und 
öffentlichen Einrichtungen sowie öffentlich zugänglichen Berei-
chen im Freien, soweit die Gefahr besteht, dass der Mindestab-
stand nicht eingehalten werden kann,

–  die Begrenzung privater Zusammentreffen von Personen auf max. 
10 Personen oder zwei Hausstände,

–  die Begrenzung von Ansammlungen nach § 9 CoronaVO auf 10 
Personen oder zwei Hausstände und

–  die Begrenzung der Teilnehmerzahl für Veranstaltungen auf 100 
Personen.

Weitere Maßnahmen sind u.a.:
–  die schrittweise Reduzierung von elektiven (= planbaren) Behand-

lungen in Kliniken,
–  die Ausweitung der Corona Fieber-Ambulanzen und Teststellen 

in besonders betroffenen Regionen,
–  die Ausweitung der Nutzung telemedizinischer Behandlungsmög-

lichkeiten (auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen) zur Ver-
meidung von Kontakten in Arztpraxen.

–  die landesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung auch im Unterricht, und zwar ab Klasse 5 in den weiterfüh-
renden Schulen sowie in den beruflichen Schulen.

Die aktuelle Fassung der Corona-Verordnung und zahlreicher 
Unterverordnungen finden Sie auch weiterhin auf der Gemein-
dehomepage.
Wie bereits angedeutet, wurde der Wert von 50 Neuinfizierten pro 
100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im Neckar-
Odenwald-Kreis bereits am heutigen Montag (19. 10.) überschritten. 
Damit geht die Zuständigkeit zum Erlass einer Allgemeinverfügung 
gemäß § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über Zu-
ständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSGZustV) auf das 
Landratsamt über. In dieser Allgemeinverfügung wird das Land-
ratsamt über die landesweit gültige Corona-Verordnung hinaus vo-
raussichtlich folgende zusätzliche Anordnungen vorzunehmen:
–  Einschränkung der Ausnahmen von der 10-Personen-Obergrenze 

bei Ansammlungen und privaten Veranstaltungen,

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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–  Beschränkung der Personenzahl von Veranstaltungen in geschlos-
senen Räumen,

–  Beschränkung der Personenzahl bei kulturellen Veranstaltungen,
–  Ausweitung der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

(betr. u.a. Zuschauer auf Sportplätzen),
–  Sperrstunde um 23.00 Uhr und Außenabgabeverbot für Alkohol 

von 23–6 Uhr des Folgetages.
Die Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung wird voraussicht-
lich am Mittwoch, 21. 10. 2020, insbesondere über die Homepage 
des Landratsamtes und der Gemeinde, aber auch in der Lokalpresse 
erfolgen. Bitte verfolgen Sie deshalb auch diese Medien aufmerk-
sam.
Zum Schluss appelliere nochmals eindringlich an Sie, die geltenden 
Regeln im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit zu beachten. Jede und 
jeder Einzelne kann auch weiterhin mit der Einhaltung der AHA-
Regeln (Abstand + Hygiene + Alltagsmaske) plus Lüften und Nut-
zen der Corona-Warn-App maßgeblich zur Verringerung des Infek-
tionsrisikos beitragen. Reduzieren Sie außerdem bitte, wo immer 
möglich, die Anzahl ihrer Kontakte und verzichten Sie auf Reisen.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister Thomas Ludwig

Und hier noch einige allgemeine Hinweise:
Hygieneempfehlungen:
•  achten Sie auf die Einhaltung einer guten persönlichen Hygiene 

zur Reduktion eines Ansteckungsrisikos: möglichst häufige sorg-
fältige Händehygiene (Waschen mit Seife), möglichst die Schleim-
häute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit ungewa-
schenen Händen berühren.

•  halten Sie die Hustenetikette ein: Benutzung von Einmaltaschen-
tüchern auch zum Husten und Niesen, regelmäßige Entsorgung 
im Hausmüll, alternativ: Niesen oder Husten in die Ellenbeuge.

•  vermeiden Sie größere Menschenansammlungen und halten Sie 
Abstand zu anderen Personen.

•  vermeiden Sie den Kontakt zu offensichtlich erkrankten Personen.
• verwenden Sie Alltagsmasken.
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Hygienemaßnahmen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi 
rus/Hygiene.html

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen unsere 
geschulten Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84-3333 
und der Telefonnummer: 06281/5212-3333 zur Verfügung. Die Zei-
ten sind: werktags von 8 Uhr – 16 Uhr sowie samstags und sonntags 
von 11 Uhr – 15 Uhr
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger täglich von Mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 
0711/ 904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landes-
gesundheitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 346465100 zu erreichen.

Veranstaltungskalender 2021
Bei der am 13. Oktober 2020 stattgefundenen Vereinsvertreterbe-
sprechung wurden unter anderem die Termine der Vereine, Grup-
pen und Organisationen der Gemeinde Seckach für das Jahr 2021 
festgelegt. Es ist wieder beabsichtigt, den Veranstaltungskalender im 

Laufe des Monats November als Beilage zum Mitteilungsblatt in ge-
druckter Form zu veröffentlichen. Etwaige weitere Veranstaltungs-
termine für 2021 können daher noch bis 2. November 2020 bei der 
Gemeinde Seckach, Frau Reinhart, Tel.: 06292/ 9201-14, reinhart@
seckach.de, gemeldet werden.

Zusammenfassung der 11. öffentlichen Gemeinderats-
sitzung des XI. Gemeinderates der Gemeinde Seckach am  
21. September 2020 – Teil 2 
TOP 5  Anlage weiterer Urnengräber auf allen drei Friedhöfen
Zu diesem TOP erteilt Bürgermeister Ludwig Bauamtsleiter Roland 
Bangert das Wort.
I. Erläuterungen
Die Gemeinde Seckach hält auf allen drei Friedhöfen seit Jahren 
Urnengräber vor. Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jah-
ren auch in den ländlichen Gebieten stark gewandelt; mittlerweile 
kann davon gesprochen werden, dass bei neu angekauften Gräbern 
zu mehr als 75 % ein Urnengrab gewählt wird. Stand 28. 8. 2020 hat 
die Gemeinde Seckach noch folgende Urnengräber zur Verfügung: 
Seckach: sechs, Großeicholzheim: fünf und Zimmern: drei. Da die-
se Urnengräber den Bedarf aber nur noch für kurze Zeit abdecken 
werden, ist es notwendig, auf allen drei Friedhöfen weitere Urnen-
gräber anzulegen. Die Verwaltung hat deshalb für alle drei Fried-
höfe jeweils einen Vorschlag erstellt, wo und in welcher Form neue 
Urnengräber kurzfristig angelegt werden könnten. Die Flächen für 
die neuen Urnengräber sind in Luftbildern farblich markiert, die 
dem Gremium vorliegen und auch auf die Leinwand projiziert wer-
den. Im Einzelnen sind für Seckach 40 Urnengräber (als erster Bau-
abschnitt), für Großeicholzheim 25 Urnengräber und für Zimmern  
14 Urnengräber (incl. Wegerneuerung) geplant.
Friedhof Seckach: Im Friedhof Seckach wurden die Urnengräber 
bisher entlang vorhandener Wege erstellt. Hierfür wurden dreiecki-
ge Grundstücke genutzt, die auf Grund ihrer Größe nicht für Sarg-
bestattungen geeignet waren. Da es aber keine weiteren Flächen die-
ser Art mehr gibt, schlägt die Verwaltung vor, im nördlichen Teil des 
Friedhofs (= von der Leichenhalle aus betrachtet links) ein komplett 
neues Urnengrabfeld zu entwickeln. Im ersten Bauabschnitt könn-
ten 40 und bei Bedarf später weitere 30 Urnengräber erstellt werden. 
In diesem neuen Urnengrabfeld würden jeweils fünf Urnengräber 
nebeneinander entstehen. In Großeicholzheim wurde ein solches 
Feld mit drei Urnengräbern nebeneinander schon realisiert.
Friedhof Großeicholzheim: In Großeicholzheim ist das oben be-
schriebene Urnengrabfeld fast voll. Hier ist östlich des Urnengrab-
feldes entlang eines Wegs an der Friedhofsmauer ein Feld frei, das 
sich auf Grund seiner Abmessungen nicht mehr für Sargbestattun-
gen eignet. Somit ergibt sich hier die Möglichkeit, 25 Urnengräber 
entlang des bestehenden Weges anzulegen, wie dies auch schon in 
Zimmern praktiziert wurde.
Friedhof Zimmern: In Zimmern besteht noch die Möglichkeit, 
nordöstlich der bestehenden Urnengräber entlang von zwei Wegen 
einmal sechs und einmal acht Urnengräber anzulegen. In diesem 
Zug ist der östliche Weg zu erneuern, was in der Kalkulation be-
rücksichtigt wurde.
Alle Urnengräber sollen im Frühjahr 2021 durch den Gemeinde-
bauhof angelegt werden.
II. a) Kosten
Die Arbeits-, Maschinen- und Materialkosten wurden in folgender 
Höhe kalkuliert: Seckach 13.300 €, Großeicholzheim 6.400 € und 
Zimmern 7.400 €, in der Summe somit 27.100 €.
II. b) Deckung
Die Kosten sind im Haushalt 2021 einzuplanen und werden gemäß 
dem Kostendeckungsgrad über die Friedhofsgebühren refinanziert.
Sodann stellt Bürgermeister Ludwig das Thema zur Aussprache. 
Hier wird mitgeteilt, dass der Ortschaftsrat Zimmern mit dem vor-
gesehenen Platz für die Neuanlage der Urnengräber nicht einver-
standen ist und den Vorschlag der Verwaltung ablehnt. Er wünscht 
deshalb, dass die Planung noch einmal überdacht und an anderer 
Stelle ein größeres Urnenfeld angelegt wird. Bürgermeister Ludwig 
macht auf die Tatsache aufmerksam, dass die jetzt geplanten 14 Ur-
nengräber den Bedarf eh nur für wenige Jahre abdecken werden. In 
der Zwischenzeit könnte immer noch über andere Flächen nachge-
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dacht werden. Herr Bangert ergänzt, dass die große Fläche, auf der 
in den nächsten Jahren noch zwei Gräber abzuräumen sind, heute 
noch nicht verbraucht werden sollte, da für die Zukunft neue Be-
stattungsformen zu erwarten sind, z.B. gärtnergepflegte Grabfelder, 
wofür dann große freie Flächen benötigt werden. Bei einem Vor-
Ort-Termin zwischen Verwaltung und Ortschaftsrat kann über ein 
Konzept nachgedacht werden. Aus den Reihen der Zimmerner Ge-
meinderäte wird auch im Zusammenhang mit der derzeit in Bau 
befindlichen neuen Aussegnungshalle für ein zeitnahes Gesamtkon-
zept plädiert, weshalb die heutige Planung zurückgezogen werden 
sollte. Bürgermeister Ludwig weist darauf hin, dass die Neukonzep-
tion des Friedhofs in Zimmern keine Aufgabe der laufenden Ver-
waltung ist. Sein Vorschlag lautet, das eine zu tun ohne das ande-
re zu lassen, sprich: jetzt zumindest eine Reihe mit sechs oder acht 
Urnengräber anzulegen und sich parallel dazu zeitnah zu einem 
Vor-Ort-Termin zu treffen. Bei einer Verständigung im o.g. Kos-
tenrahmen wäre eine erneute Behandlung der Sofortmaßnahme im 
Gemeinderat entbehrlich. Auf nochmalige Nachfrage erklären die 
Vertreter des Ortsteils Zimmern aber erneut, dass heute kein Be-
schluss über die Neuanlage von Urnengräbern auf dem Friedhof 
Zimmern gefasst werden soll. Das Risiko, schon in Kürze ohne Ur-
nengräber dazustehen, wird von den Zimmerner Vertretern in Kauf 
genommen.
Für die Friedhöfe Seckach und Großeicholzheim werden die Pla-
nungen als schlüssig bezeichnet, weil damit vorhandene Flächen 
sinnvoll ausgenutzt werden. Sollte es allerdings auch dort um Ge-
samtkonzepte gehen, möchte das Gremium natürlich ebenfalls ein-
gebunden werden.
III. Nach dieser Aussprache fasst der Gemeinderat folgenden ein-
stimmigen Beschluss:
1.)  Der Gemeinderat nimmt die von der Verwaltung vorgestell-

te Planung samt Kosten für die Friedhöfe Seckach und Großei-
cholzheim zustimmend zur Kenntnis.

2.)  Bezüglich der Anlage eines neuen Urnengrabfeldes für den 
Friedhof Zimmern wird die Angelegenheit an den Ortschaftsrat 
und die Verwaltung zurückverwiesen. Wenn mit den vorgegebe-
nen Finanzmitteln eine andere Lösung gefunden wird, ist keine 
erneute Behandlung im Gemeinderat notwendig.

TOP 6  Neukonzeptionierung des Ruftaxi-Verkehrs im Neckar-
Odenwald-Kreis – Auswirkungen auf das Angebot in 
der Gemeinde Seckach

I. Erläuterungen
a) Allgemeines
Ruftaxis ergänzen das Fahrplanangebot vor allem auf Strecken, auf 
denen am Abend oder am Wochenende wegen geringer Nachfra-
ge keine Busbedienung angeboten werden kann. Sie bedienen feste 
Haltestellen und verkehren wie Buslinien nach einem festen Fahr-
plan. Die Fahrten finden aber nur statt, wenn sie vorher bestellt wer-
den. Dafür stehen neben der telefonischen Variante auch digitale 
Wege zur Verfügung. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde die erste 
Ruftaxilinie schon im Jahre 1989 zwischen Neckarelz über Seckach 
und Walldürn nach Hardheim und zurück in Betrieb genommen. 
Sie ersetzte seinerzeit weggefallene Bahnverbindungen am Abend. 
Schon damals trugen der Neckar-Odenwald-Kreis und die an der 
Fahrtstrecke liegenden Kommunen die nicht durch die Fahrgeld-
einnahmen gedeckten Aufwendungen. Ab dem Jahre 1999 über-
nahm dann der Landkreis selbst die Organisation des Ruftaxi-An-
gebotes und baute dieses auf mittlerweile insgesamt 23 Linien aus. 
Damit wurde vor allem den sich immer wieder verändernden Ver-
kehrsströmen, Zuganbindungen und Buslinien Rechnung getragen, 
so z.B. anlässlich der Betriebsaufnahme der S-Bahn Rhein-Neckar 
im Jahre 2003. Das jährliche Fahrgastaufkommen beläuft sich stabil 
auf über 20.000 Personen.
Aber auch künftig soll das Ruftaxiangebot kontinuierlich weiterent-
wickelt werden. Der Auftrag hierzu ergibt sich u.a. aus dem Nahver-
kehrsplan für die Jahre 2017 bis 2021. Die unter Punkt „6 D“ dort 
enthaltene Maßnahme umfasst nämlich die Prüfung einer Auswei-
tung analog zu den Vorgaben des „Grundnetzes Region“ mindestens 
im Zweistundentakt in Tagesrandlagen und bei Bedienungslücken 
(Montag bis Freitag 20 bis 24 Uhr, Samstag 18 bis 24 Uhr und Sonn-

tag 8 bis 22 Uhr). Deshalb hat die Kreisverwaltung bereits in der Sit-
zung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr am 11. 3. 
2019 eine grundlegende Überarbeitung der Ruftaxi-Verkehre ange-
kündigt. Am 27. 1. 2020 erfolgte dann im selben Ausschuss die Vor-
stellung des von der NahverkehrsBeratung Südwest erstellten neu-
en Konzeptes. Dieser Vorschlag sieht nur noch 13 Linien vor, die 
allerdings deutlich länger und vor allem auch besser miteinander 
verknüpft sind. Dadurch steigen die angebotenen Fahrplankilome-
ter leicht an. Mit der Neukonzeption sollen folgende Verbesserun-
gen erreicht werden: Umsetzung eines 2-Stundentakts (Mo. bis Fr. 
20 bis 24 Uhr, Sa. 18 bis 24 Uhr, So. 8 bis 22 Uhr), Ausweitung des 
Bedienungsangebots, bessere Umsteigemöglichkeiten innerhalb der 
Ruftaxi-Verkehre, ausbrechende Verkehre in die Nachbarlandkrei-
se, bessere Zuganschlüsse und geringerer Fahrzeugeinsatz.
b) Das Angebot in der Gemeinde Seckach
Vorangestellt sei der Hinweis, dass sich alle drei Ortsteile der Ge-
meinde Seckach durch ihre S-Bahnstationen, welche an sieben Ta-
gen in der Woche vom frühen Morgen bis in den späten Abend 
hinein im Stundentakt bedient werden, in einer gegenüber vielen 
anderen Kreiskommunen privilegierten Lage befinden. Bis dato ver-
kehren in der Gemeinde Seckach zwei Ruftaxilinien, nämlich:
– Linie 8930: Seckach – Hardheim und zurück sowie
– Linie 8941: Mosbach – Osterburken (Mitternachtslinie).
Diese beiden Linien haben sich überaus bewährt und sollen daher 
weiterhin angeboten werden, wobei bei der Linie 8930 eine Ver-
längerung bis Schweinberg geplant ist. Als neues Angebot, das alle 
drei Ortsteile der Gemeinde Seckach anfährt, soll die sog. „Linie 
GELB“ mit dem Streckenverlauf Osterburken – Buchen – Limbach 
– Seckach – Osterburken und zurück eingerichtet werden. Hier-
durch ergeben sich folgende Vorteile:
–  Anbindung aller möglichen Zug- und Busverkehre an den Bahn-

höfen Osterburken, Seckach und Buchen,
–  neue und direkte Anbindungen für alle drei Seckacher Ortsteile 

von und nach Buchen und Osterburken samt Stadtteilen (gera-
de aus Großeicholzheim wurde der Wunsch nach einer Abend- 
und Wochenendverbindung nach Buchen schon vor Jahren vor-
gebracht),

–  Anknüpfung an die beiden bestehenden Ruftaxilinien 8930 und 
8941.

Die künftigen Fahrpläne aller drei Linien liegen dem Gremium vor. 
Der Mindeststandard des Zweistundentaktes wird unter Einbezie-
hung sämtlicher öffentlicher Verkehrsmittel, die in den jeweiligen 
Relationen verkehren, in allen Fällen erfüllt. In Bezug auf die „Li-
nie GELB“ ist damit die Buslinie 844 Buchen –Osterburken gemeint 
und insgesamt das Zugangebot der S-Bahn Rhein-Neckar und der 
Madonnenlandbahn. Die neue Netzstruktur soll nach erfolgreicher 
Ausschreibung zum Fahrplanjahr 2022 in Betrieb gehen, also Mitte 
Dezember 2021.
II. a) Kosten
Die vorstehend beschriebenen Beförderungsleistungen müssen eu-
ropaweit ausgeschrieben werden. Das Landratsamt kalkuliert hier-
für mit einem Kilometerpreis i.H.v. 2,00 € (bisher 1,50 €). Außer-
dem wird davon ausgegangen, dass bei der Linie 8930 (Länge: 36 
km) 61 % der angebotenen Fahrten tatsächlich stattfinden; bei der 
Linie 8941 (Länge: 35,7 km) wird mit 21 % und bei der Linie GELB 
(Länge: 57,2 km) mit 25 % der Fahrten gerechnet.
Dies ergibt dann pro Jahr folgende Summen: für die Linie 8930: 
81.820,65 €, für die Linie 8941: 9.046,20 € und für die Linie GELB: 
53.146,60 €.
II. b) Deckung
Nach Abzug der Fahrgeldeinnahmen übernimmt der Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) 45 % der Kosten. Die restlichen 55 % 
teilen sich der Neckar-Odenwald-Kreis und die angefahrenen Kom-
munen künftig im Verhältnis 50:50 auf (bisher 30:70). Wegen des 
zu erwartenden höheren Kilometersatzes und wegen der neu hin-
zukommenden Linie GELB ergibt sich für die Gemeinde Seckach 
aber gleichwohl eine spürbare Steigerung des künftig möglicher-
weise entstehenden Zuschussbedarfes. Konkret wird für die Linie 
8930 künftig mit einem Gemeindeanteil in Höhe von 1.743,80 € ge-
rechnet (letzte Ist-Abrechnung 2019: 1.702 €), für die Linie 8941 mit 
547,30 € (685,15 €) und für die Linie GELB (neu) mit 1.841,70 €.
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Angesichts des gebotenen Mehrwerts ist diese Zunahme aber vertret-
bar. Außerdem fallen nur dann Kosten an, wenn die Fahrten stattfin-
den, sprich: wenn tatsächlich Fahrgäste befördert werden. Um aber 
auch für den Fall gewappnet zu sein, dass die Linie GELB nur auf 
dem Teilabschnitt Osterburken – Buchen sowie von der Kernstadt 
Buchen in deren Stadtteile genutzt werden würde, wird die Fahrgast-
statistik künftig haltestellenscharf geführt. Hierauf aufbauend hätte 
die Gemeinde Seckach jährlich die Möglichkeit, aus der Mitfinan-
zierung auszusteigen, was dann aber natürlich auch den Wegfall der 
Halte in Seckach, Großeicholzheim und Zimmern bedeuten würde.
Nach dieser Vorrede stellt Bürgermeister Ludwig das Thema zur 
Aussprache. Hierbei wird gefragt, ob es sich bei der „Linie GELB“ 
um eine ganz neue Linie handelt. Bürgermeister Ludwig bestätigt 
dies. Zwischen Osterburken, Buchen und Limbach gab es bisher 
schon Ruftaxilinien, die die Gemeinde Seckach nicht anfuhren. Die-
se Linien gehen nun in dem neuen Rundkurs auf. Nachdem keine 
weiteren Fragen mehr gestellt werden kommt es zur Abstimmung.
III. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen Be-
schluss:
Der Gemeinderat stimmt der vorgestellten Neukonzeptionierung 
des Ruftaxiverkehrs sowie der Mitfinanzierung durch die Gemeinde 
Seckach in der genannten Höhe zu.

TOP 7 Freiwillige Feuerwehr Seckach
TOP 7 a) Kalkulation der Kostenersätze
TOP 7 b)   Neufassung der Satzung zur Regelung des Kosten-

ersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Seckach (Feuerwehr-Kostenersatz-
Satzung – FwKS)

I. Erläuterungen
Zu a) Kalkulation der Kostenersätze
Das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FwG) wurde im De-
zember 2015 novelliert. Der Landtag hat hierzu am 16.12.2015 das 
Gesetz zur Änderung des Feuerwehrgesetzes verabschiedet. Durch 
dieses Gesetz wurden die Vorschriften zur Berechnung und Erhe-
bung des Kostenersatzes für Einsätze der Gemeindefeuerwehr neu 
gefasst. Grundlage für die Ermittlung des Kostenersatzes ist § 34 des 
FwG. Demnach sind die Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge nun 
durch Rechtsverordnung festgesetzt (Pauschalsätze) und für alle 
Kommunen verbindlich anzuwenden. Lediglich Feuerwehrfahrzeu-
ge, die durch die Rechtsverordnung nicht erfasst werden, müssen 
kalkuliert werden. Die Stundensätze für die ehrenamtlich tätigen 
Einsatzkräfte sind weiterhin zu kalkulieren.
Feuerwehrfahrzeuge: Das Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 wurde 
im Jahr 1992 angeschafft. Für dieses Fahrzeug enthält die Rechts-
verordnung keinen Pauschalsatz. Der von der Gemeinde Seckach 
berechnete Stundensatz beträgt 67 €. Die Berechnungsgrundlagen 
liegen dem Gremium vor. Für alle übrigen Feuerwehrfahrzeuge 
werden Pauschalsätze gem. der Verordnung Kostenersatz Feuer-
wehr (VOKrFw) erhoben.
Personalkosten: Basis für die Kostenermittlung der ehrenamtlich tä-
tigen Feuerwehrangehörigen sind die dem jeweiligen Einsatz ein-
deutig zuordenbaren Entschädigungen gem. Feuerwehrentschädi-
gungssatzung der Gemeinde Seckach vom 18.11.2019. Zusätzlich 
wurden die sonstigen ansatzfähigen Kosten als Durchschnittswer-
te aus den Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 - 2019 ermittelt. 
Zu den sonstigen ansatzfähigen Kosten zählen: Kosten der Aus-und 
Fortbildung, Kosten der Dienst- und Schutzkleidung (Erwerb und 
Reinigung), Kosten für ärztliche Untersuchungen, G 25/G 26 Unter-
suchungen, Führerscheine, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen 
für die Unfallkasse, Mitgliedsbeiträge für den Feuerwehrverband, 
Aufwandsentschädigungen, Meldeempfänger und Übungsgelder. 
Die jährlichen sonstigen Kosten der ehrenamtlich tätigen Einsatz-
kräfte wurden auf 80 Stunden je FFW-Einsatzkraft verteilt.
Demnach ergeben sich folgenden Stundensätze:
Ehrenamtlich tätige FFW-Einsatzkräfte: 
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte   
(gem. § 1 Abs. 1 FwES vom 18. 11. 2019) 5,00 €
Sonstige Kosten je Einsatzstunde 4,26 €
Summe: 9,26 €(je Stunde)

Ehrenamtlich tätige FFW-Einsatzkräfte für den   
Brandsicherheitswachdienst: 
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte   
(gem. § 3 FwES vom 18.11.2019) 10,00 €
Sonstige Kosten je Einsatzstunde 4,26 €
Summe: 14,26 € (je Stunde)
Der Gemeinderat hat seine Ermessensentscheidungen in folgenden 
Bereichen zu treffen: Höhe der einzelnen Kostenersätze, Einstellung 
der ansatzfähigen Kosten und Anzahl der freiwilligen Einsatzkräfte.
Zu b)  Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 

für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Seckach (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)

Die o.g. Satzung der Gemeinde Seckach stammt aus dem Jahre 1983. 
Wenn die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen wird, der kosten-
pflichtig ist, wird eine Rechtsgrundlage für die Abrechnung der Ein-
sätze benötigt. Nachdem das Feuerwehrgesetz novelliert wurde, ist 
auch der Kostenersatz entsprechend anzupassen. Die beigefügte 
Satzung entspricht dem Muster des Gemeindetags Baden-Württem-
berg und wurde auf die Gemeinde Seckach angepasst.
Bürgermeister Ludwig erteilt Hauptamtsleiterin Doris Kohler das 
Wort, die zuerst grundsätzliche Erläuterungen zu der Frage gibt, 
welche Arten von Feuerwehreinsätzen kostenfrei bzw. kostenpflich-
tig sind. Anschließend übergibt sie das Wort an Frau Haaf, die auf 
die eigentliche Kalkulation der Kostensätze eingeht. Die Satzung so-
wie die vollständige Gebührenkalkulation liegen dem Gremium vor.
Nach der Vorrede stellt Bürgermeister Ludwig das Thema zur Aus-
sprache. Nachdem es keine Fragen gibt und der Gemeinderat keine 
Einzelabstimmung wünscht wird en-bloc abgestimmt.
III. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen en-bloc 
Beschluss:
1.  Der Gebührenkalkulation der Kostenersätze vom 20. 8. 2020 wird 

zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung 
über die einzelnen Gebührensätze vollumfänglich vorgelegen.

2.  Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Ermessensentschei-
dungen wird ausdrücklich zugestimmt.

3.  Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die Kos-
tenersätze in der Satzung festgesetzt.

4.  Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Regelung des Kos-
tenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Seckach (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS).

Anmerkung: die neue Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung wurde im 
Mitteilungsblatt Nr. 39 vom 25. 9. 2020 auf den Seiten 2 und 3 ver-
öffentlicht.

TOP 8 a) Anfragen aus Reihen der Gemeinderäte
TOP 8 b) Bekanntgaben
zu a) Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte
8.1 Hygienekonzept für die Hallenbenutzung
Gibt es eine Art Grundkonzept für die Hallenbenutzung in Coro-
nazeiten? Bürgermeister Ludwig bejaht die Frage. Die Verwaltung 
hat zur Umsetzung der Corona-Verordnung ein Hygienekonzept 
für den Übungsbetrieb in den Gemeindehallen erstellt. Bevor eine 
Nutzung stattfinden darf, müssen die jeweiligen Vereine, Gruppen 
und Organisationen hierfür bei der Gemeindeverwaltung einen An-
trag mit Selbstverpflichtungserklärung stellen und die notwendigen 
Unterlagen vorlegen. Dazu gehört auch ein von jeder Gruppe selbst 
erstelltes individuelles Hygiene-/ Nutzungskonzept, in welches dann 
noch deren besondere Gegebenheiten einfließen müssen. Die Ver-
waltung stellt die notwendigen Informationen jeder/m anfragenden 
Gruppe/ Organisation/ Verein zur Verfügung. Darüber hinaus ha-
ben aber auch verschiedene Dachverbände (z.B. aus dem Bereich des 
Sports) den Vereinen entsprechende Konzepte an die Hand gegeben.
8.2 Hallenbelegung
Weiter wird gefragt, ob es bei der derzeitigen Belegung Gruppen gibt, 
die nicht mehr in die Halle können. Bürgermeister Ludwig erklärt, 
dass es unweigerlich zu Veränderungen in den Belegungsplänen 
kommen wird. Dies hat zum einen den Grund, dass zwischen den 
verschiedenen Gruppen Zeitpuffer für die Reinigung und Lüftung 
eingebaut werden müssen und zum anderen im Falle der Seckach-
talhalle daran, dass der Mehrzweckraum jetzt nicht mehr separat 
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zur Verfügung steht. Es ist aber auch anzumerken, dass grundsätz-
lich weiterhin alle Hallen in allen Ortsteilen allen Gruppen aus allen 
Ortsteilen gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Somit gibt es im 
Fall von Überschneidungen also zwei Möglichkeiten: entweder auf 
eine/n andere/n Tag und/ oder Uhrzeit oder in eine andere Halle aus-
weichen. Bis dato konnten alle Gruppen/ Vereine versorgt werden.
8.3 Glasfaserausbau und Bestattungswesen
Zwei weitere Anfragen beziehen sich auf den Glasfaserausbau und 
das Bestattungswesen. Bezüglich der Breitbandinitiative mit dem 
Privatunternehmen Fa. BBV werden Bedenken geäußert, dass die 
einzelnen Anschlussnehmer hierdurch in eine zu große Abhängig-
keit geraten könnten. Zum Bestattungswesen wird mitgeteilt, dass 
die Angehörigen z.B. in Spanien frei über die Urnen ihrer Verstor-
benen verfügen könnten. Bürgermeister Ludwig antwortet, dass es 
sich auch beim bisherigen Netzbetreiber (Deutsche Telekom) um 
ein privates Unternehmen handelt. Die Fa. BBV hat ein wirtschaft-
liches Interesse daran, die Gemeinde mit dem schnellen Internet zu 
versorgen. Zum Hinweis auf das Bestattungswesen teilt der Vorsit-
zende mit, dass jeder Staat sein Bestattungswesen selbst regelt und 
in Deutschland eben Bestattungszwang herrscht.
8.4 Parkproblem am Dorfgemeinschaftshaus Zimmern
Es wird mitgeteilt, dass am Dorfgemeinschaftshaus auf der Park-
fläche beim Spielplatz regelmäßig zwei unbekannte Lkw´s abge-
stellt werden, die die Sicht versperren und durch ihre frühe Abfahrt 
(morgens gegen 5.00 Uhr) die Anwohner stören. Bürgermeister 
Ludwig verspricht Klärung, zuvor benötigt die Verwaltung jedoch 
Fakten wie z.B. Kennzeichen oder Fotos.

Zu b) Bekanntmachungen
Bürgermeister Ludwig gibt folgendes bekannt:
8.5 Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock
Mit Bescheid vom 20. 8. 2020 hat das RP Karlsruhe der Gemein-
de Seckach für die Sanierung und Erneuerung der Kanäle im Orts-
teil Seckach eine Zuwendung gemäß den Förderrichtlinien Wasser-
wirtschaft als einmaligen Zuschuss in Höhe von 267.500 € bewilligt. 
Die Gesamtausgaben liegen bei 670.000 € (siehe Behandlung unter  
TOP 4).
8.6 Vereinsvertreterbesprechung
Die alljährliche Vereinsvertreterbesprechung findet am Dienstag, 13. 
Oktober 2020, um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern 
statt. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens strebt die Gemeinde an, einen Veranstaltungskalender 
für das Jahr 2021 aufzustellen. Außerdem soll die Beratung über die 
Beschaffung von Ortseingangsschildern fortgesetzt werden.
8.7 Gedenken an die Ehrenbürgerin Schwester Gebharda
Am 31. 5. 2020 verstarb im Alter von 92 Jahren die Seckacher Eh-
renbürgerin Schwester Gebharda. Sie fand am 4. 6. 2020 auf dem 
Friedhof des Mutterhauses in Gengenbach ihre letzte Ruhestätte. 
Coronabedingt konnten keine außenstehenden Personen an den 
Trauerfeierlichkeiten teilnehmen. Deshalb entschied sich die Hei-
matgemeinde Seckach zusammen mit der katholischen Kirchenge-
meinde dazu, einen Gedenkgottesdienst abzuhalten. Hierzu ergeht 
nun die herzliche Einladung für Sonntag, den 25.Oktober 2020, um 
10.30 Uhr, in die Katholische Pfarrkirche „St. Sebastian“ in Seckach.
8.8 Katholische Öffentliche Bücherei St. Sebastian
Die Katholische Öffentliche Bücherei „St. Sebastian“ in Seckach wird 
von der politischen Gemeinde in jedem Jahr mit einem Zuschuss in 
Höhe von 1.500 € unterstützt. Mit ihrem jährlichen Dankesschrei-
ben bedankt sich die Kirchengemeinde wieder für diese wertvol-
le Unterstützung und informiert über die Büchereiarbeit im Jahre 
2019. Demnach waren am 31. 12. 2019 insgesamt 2.614 Medien im 
Bestand. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 2.495 Medien 
ergab sich aus 150 Aussortierungen und 269 Neuanschaffungen. Die 
Zahl der Ausleihen ist ebenfalls um 353 gestiegen und hat damit 
erstmals die 3.000er-Marke überschritten; sie betrug 3.069, gegen-
über 2.716 im Jahre 2018. Die Zahl der eingetragenen LeserInnen 
betrug mit 27 Neuanmeldungen Ende 2019: 474 (Vj.: 447), von de-
nen 141 Leser aktiv ausgeliehen haben. Davon waren wieder über  
50 % Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, was sehr erfreulich ist. 
Für die Leitung und die Organisation der Bücherei steht ein 16-köp-
figes, ausschließlich ehrenamtlich wirkendes Team zur Verfügung. 

Die vorgestellten statistischen Zahlen belegen, dass an dieser Büche-
rei ein großes öffentliches Interesse besteht und der gemeindliche 
Zuschuss damit seinen Zweck, die Lesekultur vor allem bei Kindern 
zu fördern, bestens erfüllt. Die Bücherei war im Jahre 2019 an 127 
Tagen zur Ausleihe geöffnet und hat eine Reihe von Veranstaltungen 
durchgeführt. Der Dank des Bürgermeisters für den beeindrucken-
den Rechenschaftsbericht und diese ehrenamtlich geleistete Arbeit, 
geht an die Büchereileitung, Frau Gabi Haas, und an alle weiteren 
ehrenamtlichen Mitarbeiter.
8.9 Verlässliche Grundschule an der Seckachtalschule
Das Betreuungsangebot der „Verlässlichen Grundschule“ ist in die-
sem Schuljahr an der Seckachtalschule mangels Nachfrage nicht zu-
stande gekommen. Es wurde nur ein Kind für das volle Angebot 
und vier Kinder für das Teilangebot angemeldet. Wie schon seit 20 
Jahren wären fünf Vollanmeldungen erforderlich gewesen. Die Ver-
waltung wird die Thematik aufbereiten und dem Gemeinderat in ei-
ner der nächsten Sitzungen vorstellen. Sodann kann nach Lösungs-
möglichkeiten gesucht werden.
Um 21.13 Uhr schließt Bürgermeister Ludwig die öffentliche Ge-
meinderatssitzung und bedankt sich bei der Presse, Frau Merkle, für 
ihr Kommen.

Abt. Zimmern
Kerwe der Feuerwehr Zimmern
Liebe Bürgerinnen und Bürger, leider müssen auch wir coronabe-
dingt unser beliebtes Kerweessen für 2020 absagen. Wir hoffen, dass 
wir unseren Kerweabend 2021 wieder durchführen können und 
freuen uns dann umso mehr, Sie und Euch alle wieder in unserem 
gemütlichen Feuerwehrgerätehaus begrüßen zu dürfen. Bleibt so 
lange alle gesund und zuversichtlich.

Amtlicher Teil
Technischer Ausschuss
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Montag, den 26. 10. 2020, um 19.00 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Rathauses Seckach, statt. 
Tagesordnung:
1. Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
1.1  Einbau einer Wohnung im EG einer ehemaligen Scheune  

Flst.Nr. 1291, Gemarkung Zimmern
2. Bauvorlagen im Baugenehmigungsverfahren
2.1  Umnutzung von Gewerbe-/Büroflächen zu Wohnräumen  

Flst.Nr. 7124, Gemarkung Großeicholzheim
3. Bauvoranfragen
3.1  Neubau eines Wohnhauses mit Garage  

Bauvoranfrage: 
3.1  –  Überschreitung der festgesetzten Baugrenze im Bereich der 

Garage
3.1  –  Abweichung der Dachform gegenüber dem rechtwirksamen 

BBP
3.1  –  Abweichung der Dachneigung gegenüber dem rechtswirksa-

men BBP
3.1  –  Flst.Nr. 8038, Gemarkung Großeicholzheim
4. Verschiedenes
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Ludwig, Bürgermeister

Hinweis:  Letzte Sitzungstermine des Technischen Ausschus-
ses im Jahr 2020:

Die Gemeindeverwaltung möchte die Bürgerschaft der Gemeinde 
Seckach – vor allem aber die Bauherren, Architekten und Planer –
darüber informieren, dass in diesem Jahr nur noch zwei öffentliche 
Sitzungen des Technischen Ausschusses vorgesehen sind:
–  am Dienstag, den 24. 11. 2020,   

hierfür späteste Abgabe des Antrags im Rathaus am Donnerstag, 
den 12. 11. 2020,
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–  am Montag, den 21. 12.2 020,   
hierfür späteste Abgabe des Antrags im Rathaus am Donnerstag, 
den 10. 12. 2020.

Bauanträge, die bis dahin nicht abgegeben wurden, können erst in 
der ersten öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses im Ja-
nuar 2021 behandelt werden; ein genauer Sitzungstermin hierzu 
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte während der üblichen Sprech-
zeiten an Frau Barbara Schmitt im Bauamt der Gemeinde Seckach, 
Tel. 06292 / 9201-19 oder Schmitt@seckach.de. Wir bitten um 
Kenntnis und Beachtung.

Fundtier
Katze gefunden
In Seckach, Im Bereich der Seckachtalschule, wurde am 7. 10. 2020 
eine graubraun getigerte männliche europäische Kurzhaar-Katze 
gefunden. Die Katze wurde vom Finder ins Tierheim Dallau ge-
bracht. Wer vermisst diese Katze?
Der Verlierer kann seine Katze im Tierheim Dallau, Talweg 15, 
74834 Elztal-Dallau, Tel. 06261/893237, abholen.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
24.–26. 10. 2020     Dr. T. Häußler, Dr. C. Häußler, Prof.-Schuma-

cher-Str. 2-4, 74706 Osterburken
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 24. 10. 2020:  

Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 25. 10. 2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Montag, 26. 10. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 27. 10. 2020:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Mittwoch, 28. 10. 2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 29. 10. 2020:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5A, 
74740 Adelsheim 

–  Freitag, 30. 10. 2020:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Illegales Graffiti an der Schlossgartenhalle Großeicholzheim
Im Zeitraum vom 9. 10. bis 11. 10. 2020 wurde die Wand der Schloss-
gartenhalle mit einem illegalen Graffiti beschmiert.

mailto:Schmitt@seckach.de
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Die Reparatur bzw. Beseitigung solcher Vandalismusschäden kos-
tet die Allgemeinheit sehr viel Geld, denn die Verursacher sind zu-
meist nur sehr schwer ausfindig zu machen. Selbstverständlich wur-
de beim Polizeiposten Adelsheim bereits Anzeige gegen Unbekannt 
erstattet, aber natürlich sind die Polizei und die Gemeinde auch auf 
Ihre Mithilfe angewiesen!
Sollten Sie hierzu also sachdienliche Beobachtungen gemacht ha-
ben, so melden Sie diese bitte umgehend dem Ordnungsamt der Ge-
meindeverwaltung unter der Telefonnummer 06292/ 9201-0 oder 
direkt dem Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 
06291/648770. Selbstverständlich erfolgt eine vertrauliche Behand-
lung der Hinweise. Schon im Voraus vielen Dank für die Mithilfe!

Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

St. Martinsumzug Zimmern
Leider müssen auch wir, die Krabbelgruppe Zimmern, den St. Mar-
tinsumzug für das Jahr 2020 coronabedingt absagen. Wir hoffen, 
dass wir 2021 unseren Umzug wie gewohnt durchführen können 
und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns hierbei wieder unter-
stützen würden.
Auf der Suche nach einer Alternative für unsere Kinder sind wir im 
Internet auf die Aktion „Laternen Fenster“ gestoßen. 
Hierbei hängt man in der Woche von St. Martin eine oder mehre-
re Laternen in ein Fenster, das am besten zur Straße hinzeigt und 
bringt sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten. 
Nun können große und kleine abendliche Spaziergänger in der Wo-
che von St. Martin die tollen Laternen bestaunen und trotz der Co-
ronapandemie mit ihren gebastelten Laternen spazieren gehen und 
die leuchtenden Laternen in den Fenstern bewundern. 
Wir freuen uns auf viele bunte Laternen in den Fenstern und bedan-
ken uns schon im Voraus für eure Unterstützung.
Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen 
Hoffnung in dieser schwierigen Zeit schenken. Gemeinsam schaffen 
wir das! Es kommen gewiss auch wieder bessere Zeiten. Bleibt alle 
gesund und zuversichtlich.

Die Krabbelgruppe Zimmern

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 25. 10. – 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Sonntag der Weltmission: MISSIO-Kollekte
  8.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranz
Mo., 26. 10., Montag der 30. Woche im Jahreskreis
18.30 Uht Seckach: Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung
Di., 27. 10., Dienstag der 30. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier mit Kerzensegnung
Do., 29. 10., Donnerstag der 30. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier mit Kerzensegnung
Fr., 30. 10., Freitag der 30. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier mit Kerzensegnung

Gemeinsames
Pfarrbüro geschlossen:
Adelsheim, am 23. 10.; von Mittwoch, 4. 11., – bis Freitag, 27. 11., 
ist nur das Pfarrbüro Osterburken zu den Öffnungszeiten – jeweils 
morgens von 9.00–11.00 Uhr und donnerstags von 14.00–18.00 Uhr 
geöffnet.

St. Martinsumzüge:
In diesem Jahr wird es aus den bekannten Gründen (Corona-Pan-
demie) keine öffentlichen Martinsumzüge geben, die Kindergärten 
werden dies intern klären. 

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Großeicholzheim, St. Laurentius
Kerzensegnung vor Allerheiligen:
Donnerstag, 29. 10., 18.30 Uhr in der Eucharistiefeier

Gräberbesuch an Allerheiligen:
Der Gräberbesuch findet am Sonntag, 8. 11., im Anschluss an die 
Eucharistiefeier um 10.30 Uhr statt.

Seckach, St. Sebastian
Nächste Sitzung Gemeindeteam Seckach: 
Dienstag, 27. 10., 19.30 Uhr im Bernhardsaal

Kerzensegnung vor Allerheiligen:
Freitag, 30. 10., 18.30 Uhr in der Eucharistiefeier

Gräberbesuch an Allerheiligen 1. 11.:
14.00 Uhr Friedhof Seckach

Zimmern, St. Andreas
Kerzensegnung vor Allerheiligen:
Dienstag, 27. 10., 18.30 Uhr in der Eucharistiefeier

Gräberbesuch an Allerheiligen 1. 11.: 
14.00 Uhr Treffpunkt am Steinkreuz auf dem Friedhof!

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 25. 10. 2020    
11.00 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Prädikantin Rabel

Großeicholzheim
Sonntag, 25. 10. – 20. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.30 Uhr Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Gemeindesaal Ritt-

ersbach
Dienstag, 27. 10.
20.00 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Mittwoch, 28. 10.
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Gemeindehaus Großeicholzheim
 Prädikant Martin Lorch

Wegen Corona: Kinderbibeltag abgesagt
Aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen des Coronavirus 
hat das Vorbereitungsteam des Kinderbibeltags am 24. Oktober in 
Großeicholzheim beschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Wir 
hoffen, nächstes Jahr wieder einen Kinderbibeltag durchführen zu 
können.

Adelsheim
Samstag, den 24. 10. 2020
11.00 Uhr Gottesdienst zur Taufe von Klara und Leni Schwarz
Sonntag, den 25. 10. 2020, 20. So. n. Trinitatis
18.00 Uhr Spurensuche – Der Abendgottesdienst „Christliche Sym-

bole: Auge, Hand, Sonnenrad“
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SV Seckach

Vereinsnachrichten

Gesundheits- und Rehabilitationssport 
Hier ein Überblick über die in Seckach stattfindenden und geplan-
ten Reha-Kursangebote:
Es handelt sich bei allen Kursen überwiegend um orthopädische 
Kurse:
Der Reha-Sport kann bei medizinischer Indikation vom Arzt ver-
ordnet werden.

Ganzkörpertraining mit Schwerpunkt „Rücken“ – mittwochs 19 
Uhr und donnerstags 20.30 Uhr
Dieses Angebot richtet sich speziell an Personen mit Arthrose in 
verschiedenen Gelenken, Personen mit Rückenleiden und Beweg-
lichkeitseinschränkungen. Mit speziellen Übungen werden die 
Gelenke „frei“ gemacht, die Muskeln gedehnt und gekräftigt. Ein 
Rückentraining rundet das Programm ab. Eine Verbesserung des 
Gesamtzustandes wird sich abzeichnen.

Ganzkörpertraining für die großen Gelenke – mittwochs 20 Uhr
Dieses Angebot richtet sich speziell an Personen mit Rücken-
schmerzen, Knie-, Hüft- und Schulterproblemen oder die Wirbel-
säulenschädigungen oder Haltungsbeschwerden haben. Durch ein 
bewegungsorientiertes Programm werden die Muskeln gedehnt 
und gekräftigt. Eine Verbesserung des Gesamtzustandes wird sich 
abzeichnen.

Neu ab Dezember 2020: Rehasport am Vormittag
Bereits jetzt gibt es Anmeldelisten zu folgenden Kursen: 
Ganzkörpertraining für Rumpfstabilität und Gleichgewicht – 
dienstags 9 Uhr
Mehr Leistungsfähigkeit durch einen aktiven Stütz- und Bewe-
gungsapparat. Bewegungshandlungen werden maßgeblich durch 
konditionelle Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit) so-
wie koordinative Fähigkeiten (z.B. die Gleichgewichtsfähigkeit) be-
einflusst. Diese Fähigkeiten gilt es zu erwerben, zu verbessern und 
zu erhalten; auch als Hockergymnastik möglich. 

Ganzkörpertraining mit Schwerpunkt sanftes Rückentraining – 
dienstags 10 Uhr
Es erwarten Sie achtsame Übungen, welche die Körperwahrneh-
mung in den Mittelpunkt stellen. Die Entspannungsgymnastik kräf-
tigt und dehnt mit Hilfe bewusster Atmung die Stütz- und Halte-
muskulatur und mobilisiert gleichzeitig die Gelenke. Verschiedene 
Entspannungsverfahren finden ihre Anwendung; auch als Hocker-
gymnastik möglich. 

Ein Einstieg in alle Kurse ist jederzeit möglich! 
Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 06292/9287450, 
Handy 0160/94903186 (sms/whatsapp) oder online: rehasport@sv-
seckach.de oder auf der Homepage: www.sv-seckach.de (Rubrik Re-
ha-Sport).

Abteilung Fußball
1. Mannschaft
Das Coronavirus hat auch wieder den Amateurfußball erreicht. Wir 
bitten alle unsere Fans und Zuschauer, sich an die Bestimmungen zu 
halten. Ob am Samstag, 24. 10., gespielt werden wird, bitten wir der 
aktuellen Berichterstattung zu entnehmen oder auf unserer Home-
page www.sv-seckach.de nachzuschauen.
Wenn dies der Fall ist, spielen wir schon am Samstag, den 24. 10., 
um 12.30 Uhr in Sennfeld gegen den VFB Sennfeld/Roigheim 2. 
Nach zuletzt drei gewonnen Heimspielen wollen wir natürlich auch 
die drei Punkte aus Sennfeld mitnehmen und die Siegesserie weiter 
ausbauen. Wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen und 
mit dem nötigen Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen, dort 
antreten. Wir freuen uns auf gute Unterstützung unserer Fans.

Abt. Kegeln
Fünf Spiele – vier Siege
Recht erfolgreich startete die Kegelabteilung des SV Seckach in 
die neue Runde. Wie im letzten Jahr stellen die Damen und Her-
ren insgesamt drei Mannschaften. Im Bezirk Mittlerer Neckar spielt 
die Herrenmannschaft (6er Team) in der Regionalliga, die Damen-
mannschaft (4er Team) in der Bezirksliga und die Gemischte (6er 
Team) in der Bezirksklasse B.
Die ersten beiden Spieltage begannen alle Mannschaften durchweg 
mit Heimspielen, wobei nur die Gemischte ihr erstes Spiel knapp 
verlor. Folgende Ergebnisse wurden hierbei erzielt:
Herren:
SV Seckach – SKV Brackenheim II 7 : 1
SV Seckach – KSV Weissach 5 : 3
Es spielten: Florian Arthofer, Sven Arthofer, Christopher Karle, Rai-
ner Miesch, Markus Münnich und Jürgen Retter
Damen:
SV Seckach – SKV Aspach 6:0
Es spielten: Gabriele Büchler, Anni Hoffmann, Barbara Hoffmann, 
Birgit Münnich
Gemischte:
SV Seckach g – Spvgg Möckmühl g   3 : 5
SV Seckach g – KSV Weissach g      6 : 2
Es spielten: Helmar Arthofer, Vanessa Arthofer, Gabriele Büchler, 
Artem Lukovsky, Stefanie Pistor, Sylvia Thierl. 

SC Klinge Seckach
Damen Verbandsliga – 1. Mannschaft
Unsere Mannschaft spielt am Sonntag, den 25. 10. 2020, um 11.30 
Uhr zu Hause gegen den ATSV Mutschelbach. 

Jugendspiele Homepage beachten!
Änderungen unter  sc-klinge-seckach.de.

CDU-Gemeindeverband Seckach
Bericht über die Jahreshauptversammlung
Als Vertreter zur CDU-Wahlkreisversammlung, die voraussichtlich 
am 27. November in Lauda stattfindet, wurden in geheimer Wahl 
im Vorfeld der Jahreshauptversammlung Daniel Parstorfer und Ste-
fan Pensky, als Ersatzvertreter Gerhard Bender, Josef Ackermann 
und Kurt Pensky gewählt. Im Anschluss begrüßte Daniel Parstor-
fer in seiner Funktion als 1. Vorsitzender des CDU-Gemeinde-
verbands Seckach im Bernhard-Saal des Kinder- und Jugenddorfs 
Klinge neben der Vorstandschaft und einigen Mitgliedern ganz be-
sonders MdL Minister Peter Hauk und Kreisgeschäftsführer Jan In-
hoff. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erfuhr 
man in seinem Tätigkeitsbericht, dass seit der letzten Jahreshaupt-
versammlung im Juni 2018 coronabedingt doch einige Zeit für den 
normalerweise sehr aktiven Ortsverband vergangen sei. Seither hat-
te man das Sommerferienprogramm 2018 mit einem Spaziergang 
zur Eberstädter Tropfsteinhöhle bereichert, den Kreisparteitag in 
Zimmern ausgerichtet, einen kommunalpolitischen Austausch mit 
Peter Hauk erfahren und einen interessanten Vortrag über „Schu-
le in Bewegung“ sowie einen Exkurs beim „Fritze-Beck“ in Groß- 
eicholzheim erlebt. Weiter berichtete Parstorfer, dass 2019 ganz im 
Zeichen der Kommunalwahlen gestanden habe, was viel Arbeit, 
aber in Folge auch jede Menge Gründe zum Feiern gebracht habe.
Trotz hoher Ausgaben konnte Schatzmeister Gerhard Bender noch 
über einen positiven Kassenstand berichten, und da die Kassenprü-
fer Martin Müller und Alois Malcher gemäß Bericht von Kerstin 
Köpfle keine Beanstandungen hatten, fiel die Entlastung seitens der 
Mitglieder, auch als Dank und Anerkennung für die geleistete Ar-
beit, einstimmig aus. Im Ausblick versprach der Vorsitzende, dass 
der Ortsverein auch in Zukunft aktiv und engagiert für die Bürger 
präsent sein wolle. In diesem Zusammenhang rief Martin Müller 
zur intensiven Mitgliederwerbung auf und Stefan Pensky regte eine 
Ortschafts-App an, um junge Menschen für die CDU zu begeistern. 
Minister Hauk lobte den Ortsverband Seckach als einen der erfolg-
reichsten im Neckar-Odenwald-Kreis dank seiner hervorragenden 
Mischung mit einem unumstößlichen Wertefundament. Unter sei-
ner Wahlleitung folgten Neuwahlen zur gesamten Vorstandschaft 

mailto:rehasport@sv-seckach.de
mailto:rehasport@sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
http://sc-klinge-seckach.de/
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mit einstimmigem Votum und folgendem Ergebnis: 1. Vorsitzen-
der Daniel Parstorfer, Stellvertreter Stefan Pensky und Josef Acker-
mann, Schriftführerin Siegrid Flick, Schatzmeister Gerhard Bender, 
Pressereferent Daniel Parstorfer, Beisitzer Kerstin Köpfle, Rainer 
Müller, Kurt Pensky und Otto Schmutz, Kassenprüfer Martin Mül-
ler.
Nachdem auch die Delegierten für die Kreisparteitage feststanden, 
freute sich Daniel Parstorfer, den überaus engagierten und sehr ak-
tiven Visionär Kurt Pensky für 40 Jahre treue Verbundenheit zum 
CDU-Gemeindeverband Seckach mit Urkunde, einer Bronzeskulp-
tur sowie einem Präsent auszeichnen und Dank sagen zu können: 
„In meinen Augen warst Du nicht nur ein wertvolles Mitglied, son-
dern ein Visionär. Immer für alles offen, voll dabei und mit einem 
unglaublichen Fachwissen.“

SV Großeicholzheim
Einladung zur Jahreshauptversammlung des SV Groß- 
eicholzheim 1921 e.V.
Der Hauptverein des SV Großeicholzheim lädt seine Mitglieder, Ab-
teilungsleiter, Freunde und Gönner zur Jahreshauptversammlung 
am Sonntag, den 25. 10. 2020, um 19.00 Uhr ins Sportheim ein.
Tagesordnung:
  1.) Begrüßung
  2.) Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
  3.) Bericht des Schriftführers
  4.) Berichte der Abteilungen
  5.) Bericht des Kassiers
  6.) Bericht der Kassenprüfer
  7.) Aussprache und Entlastung
  9.) Anträge der Versammlung
10.) Grußworte
11.) Verschiedenes
Anträge können bis zum 24. 10. 2020 an Thomas Kegelmann, Ritt-
ersbacher Str. 2, 74743 Seckach-Gr., Tel. 06293 / 1207, lilalisa@t-on 
line.de, gestellt werden.
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um vorherige Voran-
meldung beim 1. Vorsitzenden, Thomas Kegelmann, über die oben-
stehenden Kontaktmöglichkeiten (Email bevorzugt)!
Ebenso weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Sitzung die Ab-
stands- und Hygieneregeln zu beachten sind!

Glasfaser für alle im Neckar-Odenwald-Kreis. Auch der SV 
Großeicholzheim ist jetzt offizieller Botschafter für das Vor-
haben Glasfaserausbau!
In Großeicholzheim bietet sich derzeit die Chance auf die Zu-
kunftstechnologie Glasfaser. Die Breitbandversorgung Deutschland 
(BBV) will hierzu eine flächendeckende Glasfaserversorgung auf-
bauen, um ihre „toni“-Breitbanddienste (Infos und Vertrag im In-
ternet unter www.bbv-deutschland.de) anzubieten.
Der SV Großeicholzheim unterstützt dieses Vorhaben, wie auch die 
BBV den SV Großeicholzheim unterstützt: Denn für jede Vermitt-
lung durch den SV Großeicholzheim erhält unser SVG eine Prämie 
für die Vereinskasse in Höhe von 25 Euro.
Wenn Sie sich also für einen Glasfaseranschluss entscheiden, freuen 
wir uns sehr, wenn Sie bei Abschluss eines Vertrages in der Spalte 
„Auftragserteilung“ (unten rechts) „Vermittlung durch SV Groß- 
eicholzheim“ eintragen. 

Wichtig: Nach dem Ende der Vorvermarktung ist der Anschluss 
kostenpflichtig! Jeder Vertrag zählt: Denn erst ab einer gewissen 
Mindestanzahl an Verträgen bekommt die Gemeinde Seckach diese 
zukunfts-orientierte Technologie!
Für unseren SVG wäre dies eine willkommene finanzielle Unterstüt-
zung, da uns in diesem Jahr nahezu sämtliche Einnahmen aus Ver-
anstaltungen weggebrochen sind. 
Als Ansprechpartner für den SV Großeicholzheim stehen Ihnen To-
bias Mayer (Weisbäumlein 15, 06293 / 927144) als auch Silas Rink-
lin (Seckacher Str. 9, 0175 / 7530323) gerne unterstützend zur Seite.
Ihren unterschriebenen Vertrag inklusive der unterschriebenen 
Grundstückseigentümererklärung können Sie auch gerne bei einem 
der beiden in den Briefkasten einwerfen!
Zudem können Sie sich für weitere Fragen und Auskünfte an folgen-
de Anlaufstellen wenden: Katja Steimer Telekommunikation, Egen-
berger IT Solutions, Stadtwerke Buchen, Toni Shop in Buchen.
#nichtlangefackelngebaggertwirdtrotzdem #toni #glasfaser #svg 

Altpapiersammlung 
Der SV Großeicholzheim führt am Samstag, den 24. 10. 2020, eine 
Altpapiersammlung durch. Wir bitten die Bevölkerung, das Altpa-
pier gut gebündelt ab 8.00 Uhr am Wegesrand bereitzustellen, dan-
ke.
Da in letzter Zeit viel Müll, der nichts im Altpapier verloren hat, vor-
gefunden wurde, werden wir uns Vorbehalten, bei Nichtbeachtung 
das Altpapier stehen zu lassen. Wir bitten Sie, deshalb darauf zu ach-
ten, dass auch wirklich nur Altpapier bereitgestellt wird. Ebenso ha-
ben Plastiksäcke dort nichts verloren. In der heutigen Onlinebestell-
zeit gibt es genügend Kartons, um schön gebündelt das Altpapier zu 
entsorgen.

Abt. Fußball
Am kommenden Sonntag, den 25. 10. 2020, bestreitet unsere 1. 
Mannschaft ihr Rundenspiel in der Kreisklasse A gegen die SpG 
Mudau 2 / Schloßau 2. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr in Schloßau. 
Ebenfalls am Sonntag, den 25. 10. 2020, bestreitet unsere 2. Mann-
schaft ihr Rundenspiel in der Kreisklasse B gegen den FC Eubig-
heim. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr in Eubigheim.

Juniorenbereich
E-Jugend SV Großeicholzheim
Heimspiel: Freitag, den 23. 10. 2020, um 17.45 Uhr 
SV Großeicholzheim Spieltag in Großeicholzheim
D2-Jugend JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach 2
Auswärtsspiel: Samstag, den 24. 10. 2020, um 13.00 Uhr
JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach 2 gegen JSG Altheim/ 
Eberstadt/ Götzingen in Unterschefflenz
D1-Jugend JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach 1
Heimspiel: Samstag, den 24. 10. 2020, um 13.00 Uhr
JSG Großeicholzheim/ Schefflenz/Seckach 1 gegen TSV Höpfingen 
in Großeicholzheim
C-Jugend JSG Großeicholzheim/ Seckach/ Schefflenz
Heimspiel: Samstag, den 24. 10. 2020, um 14.30 Uhr
JSG Großeicholzheim/ Seckach/ Schefflenz gegen JSG Hainstadt/ 
Hettingenbeuern/ Walldürn in Großeicholzheim
B-Jugend JSG Schefflenz/ Großeicholzheim/Seckach
Auswärtsspiel: Samstag, den 24. 10. 2020, um 16.00 Uhr
JSG Großeicholzheim/ Seckach/ Schefflenz gegen JSG Diedesheim/ 
Obrigheim in Unterschefflenz

Wichtige Info:
!! Ab sofort müssen alle Zuschauer einen persönlichen Mund- 
Nasenschutz auf dem Sportgelände tragen!!
Am Eingang des Sportgeländes liegen Kontaktnachverfolgungsfor-
mulare aus, die bitte von jedem Zuschauer auszufüllen sind! Wir 
bitten auch darum, dass die vorgeschriebenen Laufwege eingehalten 
werden und bei Bedarf auch ein persönlicher Mund-Nasenschutz 
zu tragen ist.
Bitte halten Sie auf dem Sportgelände dauerhaft einen Mindestab-
stand von 1,5 m (ausgenommen Familienmitglieder), gemäß der ak-
tuellen Corona Bestimmungen für Sportveranstaltungen.

mailto:lilalisa@t-online.de
mailto:lilalisa@t-online.de
http://www.bbv-deutschland.de
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VdK Ortsverband Großeicholzheim
Liebe VdK-Mitglieder!
Die Vorstandschaft des Ortsverbandes Großeicholzheim hat sich 
entschlossen, die diesjährige Weihnachtsfeier abzusagen. Nicht we-
nige von uns gehören zu den Risikogruppen und die Gefahr besteht 
eher, an Covid-19 zu erkranken.
Veranstaltungen könnten nur unter strengen Auflagen durchgeführt 
werden.
Dem Vorstand ist alles daran gelegen, dass Sie gesund bleiben, auch 
wenn die sozialen Kontakte im Moment sehr fehlen. Wir hoffen, uns 
im nächsten Jahr gesund und wohlbehalten wiederzusehen.

Die Vorstandschaft 

FC Zimmern
Der FC Zimmern kann derzeit auswärts nicht mehr gewinnen. Die 
letzten drei Auswärtsspiele gingen verloren. In einer durchschnitt-
lichen, aber temporeichen Partie konnte sich die SpG aufgrund der 
größeren Chancen am Ende als verdienter Sieger durchsetzen. Der 
FC fand keine Lösung, um einen Torerfolg zu erzielen. So kam es 
wie es kommen musste. Nach einer Serie von vergebenen Groß-
chancen der SpG tauchte der eingewechselte R. Friedlein kurz vor 
Spielende alleine vor L. Ackermann auf und schob überlegt zum 1:0 
Endstand ein.
Am kommenden Sonntag empfängt unsere Elf die Gäste von der 
SpG Bofsheim I- Osterburken II. Beide Mannschaften trennen fünf 
Punkte. Spielbeginn ist am Sonntag, 25. 10. 2020, um 15.00 Uhr, auf 
dem Sportplatz in Zimmern.
Wir bitten die Zuschauer, die aktuellen Abstands- und Hygienere-
geln einzuhalten.

Altpapiersammlung
Am Samstag, 7. 11. 2020, findet die letzte vom FC Zimmern durch-
geführte Altpapier- und Kartonagensammlung statt. Bitte das Sam-
melgut ab 8.00 Uhr bereitstellen. Blaue AWN Tonnen werden eben-
falls geleert. Helfer treffen sich um 9:00 Uhr am Friedhof.
Der FC Zimmern möchte sich bei allen, die zum Gelingen unserer 
Sammlungen in all den Jahren beigetragen haben, recht herzlich be-
danken. Ein ganz besonderer Dank geht an die Fahrer, die sich zur 
Verfügung gestellt haben.                                        Die Vorstandschaft

FG Zimmermer Fugschelöcher e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Am Samstag, den 31. 10. 2020, findet unsere Jahreshauptversamm-
lung um 18.00 Uhr im Pfarrsaal Zimmern statt. Hierzu laden wir 
alle Mitglieder recht herzlich ein. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Rechenschaftsberichte
1. – der Vorsitzenden
1. – des Kassenwarts
4. Entlastung des Vorstands 
5. Entlastung des Kassenwartes 
6. Wahl des Wahlvorstandes 
7. Neuwahlen 
1. a) der Vorsitzenden 
1. b) des Schriftführers 
1. c) des Kassenwarts 
1. d) der Beisitzer 
8. Wünsche, Anträge, Verschiedenes 
9. Schlussworte der Vorsitzenden 
Anträge sind bei der Vorstandschaft schriftlich einzureichen. 
Aufgrund der aktuellen Corona Lage bitten wir alle Personen um 
die Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften. Das Betreten des 
Veranstaltungsgebäudes ist für Personen, die in den letzten 14 Ta-
gen in Kontakt mit einer infizierten Person standen oder in den letz-
ten 14 Tagen Krankheitssymptome aufwiesen, die auf eine Atem-
wegserkrankung hindeuten, untersagt. Sowohl vor als auch nach der 
Veranstaltung sind Ansammlungen im Eingangsbereich nicht zu-
lässig. Auch das Tragen von einer Mund-Nasen-Maske ist im Innen-
bereich bis zu seinem Sitzplatz verpflichtend. 

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach 
Zusätzliche Öffnungszeit / Infos aus der Bücherei St. Sebastian: 
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach)
Öffnungszeiten:               
samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr
zusätzliche Öffnungszeit ab November: dienstags von 17.00 bis 
18.00 Uhr
Wir bieten eine zusätzliche Öffnungszeit an, damit sich die Nut-
zung der Bücherei aufgrund der Coronasituation verteilter gestal-
ten kann.
Generell darf sich in der Bücherei aufgrund der beengten Raumsitu-
ation jeweils nur ein Besucher aufhalten. Ausnahme: Ein Elternteil 
mit jüngeren Kindern (Kindergarten/ Grundschule). Weitere Infos 
zur Nutzung der Bücherei entnehmen Sie bitte der Presse und den 
Aushängen. Gerne hätten wir auch in diesem Jahr im November un-
sere schon traditionell seit vielen Jahren durchgeführte Buchausstel-
lung mit Kaffeestube wieder angeboten. Leider macht uns dies die 
Corona-Situation nicht möglich. Wir freuen uns aber, Sie in der Bü-
cherei – wenn auch zur eingeschränkten Nutzungszeit – begrüßen 
zu dürfen.  Das Büchereiteam

ANGEBOT
VOM 23.10. BIS 29.10.2020
SCHWEINEBRATEN oder

KRUSTENBRATEN 100 g 1,09 €
Aus eigener Herstellung: MAULTASCHEN 100 g 0,99 €
Saftiger, edler SCHLOSSSCHINKEN  100 g 1,39 €
JAGDWURST mit Pistazien   100 g 1,19 €
Herzhaft deftige KÄSEKRAINER  100 g 1,19 €
Aus eigener Herstellung: RINGSALAMI
italienische Art 100 g 1,89 €
REISSALAT  100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Gehrig, Unterwittstadt · Schweine von Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 26.10.–30.10.2020
MO: FLEISCHKÜCHLE
 mit Karotten-Erbsen-Gemüse und Salzkartoffeln 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SCHWEINEGESCHNETZELTES 
 mit Bandnudeln oder Reis  5,99 €
DO:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis oder Bandnudeln 5,99 € 
FR:  SIEDFLEISCH mit Meerrettich und Salzkartoffeln 5,99 €

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

PROBIEREN SIE UNSERE TOLLEN SCHINKEN 
Bärlauch · Orangenpfeffer · Senfkörner · 

hausmacher Wacholderschinken · Krustenschinken · 
gek. Hinterschinken · Lachsschinken · Schinkenspeck

lecker… lecker… lecker

Sich informieren heißt,
wöchentlich das 

Amtsblatt zu lesen.
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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LBS Beratungsstelle 
74706 Osterburken
Arno Flicker 
Tel. 0173-9862364

 BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN 10 %
START-BONUS
GARANTIERT!
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TARIF SPAREN

Kfz-Versicherung?  
Jetzt wechseln  
und sparen!

Mit der günstigen Kfz-Versicherung 
fahren Sie immer gut.

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:

   Niedrige Beiträge
   Top-Schadenservice
   Beratung in Ihrer Nähe
   Mit dem Telematik-Tarif * 10 % 

Start-Bonus garantiert – und bis 
zu 30 % Folge-Bonus möglich

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

*  Mehr Informationen erhalten Sie von Ihre/m  
Berater/in und unter HUK.de/telematikplus

Vertrauensmann
Ludwig Kohler
Telefon 06291 1426
ludwig.kohler@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/ludwig.kohler
Im Furth 1
74743 Seckach-Zimmern

Termin nach Vereinbarung

Möckmühl 
Bahnhof 17 

Tel. 06298 19418

Osterburken 
Mühlenstraße 10 
Tel. 06291 19418

info@schuelerpraxis.de www.schuelerpraxis.de

mit uns. 
Für Deinen 
Erfolg.

Die erfahrenen 
und versierten 
Nach hilfe-Profi s 
für alle Schularten 
und Klassenstufen.

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de


